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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Das Plangebiet liegt in der Lebacher Innen-
stadt, ist aber nicht Teil der Fußgängerzone. 
Die Fläche bildet das Gelenk zwischen Fuß-
gängerzone und Bitscher Platz. Der Bebau-
ungsplan, der für die Fläche gilt, folgt dem 
damaligen Leitbild eines durchgängigen in-
nerstädtischen Handelsstandortes und 
weist für die Fußgängerzone und ihr Umfeld 
ein Kerngebiet aus, in dem insbesondere 
Einzelhandel und zentrale Dienstleistungen 
verortet werden sollten. Wohnnutzung in 
Erdgeschossen ist folglich unzulässig.

Seit Aufstellung des Bebauungsplanes ha-
ben sich die Rahmenbedingungen für den 
innerstädtischen Handel bekanntermaßen 
jedoch deutlich verändert. Die Handels-
nachfrage konzentriert sich heute neben 
dem Onlinehandel vor allem auf die fre-
quenzstärkeren Lagen; randlichere bzw. we-
niger sichtbare Bereiche, v. a. außerhalb der 
Fußgängerzone, sind für klassische Laden- 
und Verkaufsnutzungen zunehmend weni-

ger nachgefragt. In der Folge steigen An-
passungsdruck und Leerstandsrisiken. 

Im Erdgeschoss eines bestehenden Gebäu-
des zwischen der Theel und der Straße „Am 
Markt“ / Kreuzung Marktstraße („City Pas-
sage“) sollen im Gebäudeteil Richtung 
Theel daher Wohnungen errichtet werden 
(Bemühungen einer gewerblichen Nachnut
zung durch den Eigentümer sind geschei-
tert). Ursprünglich waren dort Ladeneinhei-
ten. Im Gebäudeteil Richtung Fußgängerzo-
ne soll es ausdrücklich bei den gewerbli-
chen Einheiten bleiben, sodass das Gebäu-
de auch weiterhin Bindeglied zwischen Fuß-
gängerzone und Bitscher Platz bleibt. 

Die in Rede stehende Fläche liegt, wie dar-
gelegt, innerhalb des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Unterste Wiese“ aus 
dem Jahr 1970. Dieser setzt für das Gebiet 
auch keine überbaubare Grundstücksfläche 
bzw. Maßzahlen fest. Auf dieser Grundlage 
ist die geplante Nutzungsänderung (Woh-

nen im Erdgeschoss) nicht zulässig. Daher 
bedarf es der Teiländerung des Be
bauungsplanes. 

Bauliche Erweiterungen sind nicht vorgese-
hen.

Der Stadtrat der Stadt Lebach hat nach § 1 
Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Un
terste Wiese“ beschlossen.

Die Teiländerung des Bebauungsplanes be-
zieht sich ausdrücklich nur auf einen ca. 
1.800 m2 großen Teilbereich. 

Die Teiländerung des Bebauungsplanes er-
setzt in ihrem Geltungsbereich den Bebau-
ungsplan „Unterste Wiese“ aus dem Jahr 
1970.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 

Luftbild des Plangebietes mit Geltungsbereich und Umgebungsnutzung; ohne Maßstab; Quelle: © GeoBasis DE/LVGL-SL (2025); Bearbeitung: Kernplan
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Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innen
entwicklung (Nachverdichtung im Innenbe-
reich). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die Innen
entwicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 m2 weg. 
Dies trifft für den vorliegenden Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 1.800 m2 in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 BImSchG zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB teilzuändern. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-

dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Lebach 
stellt für die Fläche eine gemischte Bauflä-
che dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 
Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich in der Gemar-
kung Lebach. Der Geltungsbereich liegt in 
der Marktstraße, direkt an der Theel. 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden und Osten durch Straßenver-
kehrsflächen (Marktstraße und Straße 
„Am Markt“),

•	 im Süden durch die Theel sowie

•	 im Westen durch ein Gebäude für Ver- 
und Entsorgungszwecke und eine 
Parkplatzfläche.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung der Teiländerung 
des Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen­
tumsverhältnisse

Das Plangebiet ist bereits mit einem Gebäu-
de, das aktuell Raum für Ladenlokale, ande-
re gewerbliche Nutzungen und Praxisräume 
bietet, bebaut. An prominenter Stelle zur 
Fußgängerzone befindet sich eine Bäckerei 
mit Außenbereich. Hier soll auch weiterhin 
keine Wohnnutzung zulässig sein.

Die Umgebung des Plangebietes ist vorwie-
gend durch gewerbliche Nutzungen (u. a. 
Fußgängerzone) und die Theel geprägt. 

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
im Eigentum einer Privatperson bzw. der 
Stadt (öffentlicher Raum). Aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse ist von einer zügigen 
Realisierung des Vorhabens auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Topografie in 
irgendeiner Weise auf die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplanes (insbesondere 
Festsetzung des Baufensters) auswirken 
wird.

Verkehr

Das Plangebiet wird über die Straße „Am 
Markt“ erschlossen. Von dort aus erfolgt 
über die Marktstraße die Anbindung an das 
überörtliche Verkehrsnetz (ca. 7,5 km bis 
zur A1 (AS 141 „Eppelborn“), ca. 10,5 km 
bis zur A8 (AS 16 „Heusweiler“)).

Die Anbindung des Plangebietes an den 
ÖPNV erfolgt über die Bushaltestelle 
„Bahnhof“, welche sich 350 m südwestlich 
des Plangebietes befindet. Ab hier bestehen 
Anbindungsmöglichkeiten u. a. in Richtung 

Saarlouis, Wadern und St. Wendel. Außer-
dem besteht mittels Zug und Saarbahn An-
bindung in Richtung Saarbrücken.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
für die Realisierung des Vorhabens nicht.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines bebau-
ten Gebietes und wurde bereits vor 1999 
bebaut. Der § 49a SWG ist nicht anzuwen-

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick auf den zur Theel orientierten Gebäudeteil
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den. Im Bestand wird im Mischsystem ent-
wässert. 

An der Ver- und Entsorgung werden keine 
Änderungen vorgenommen.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden. 

Hochwasser und Starkregen

Die Fläche liegt gem. Kartenmaterial nach 
aktuellem Kenntnisstand größtenteils au
ßerhalb des Überschwemmungsgebietes. 
Lediglich im Bereich der Marktstraße tan-
giert das Plangebiet leicht das Über-
schwemmungsgebiet.

Gemäß Starkregen- und Hochwassergefah-
renkarte der Stadt Lebach ist das Plangebiet 
im Fall von NS 50 mm bzw. HQ 100 durch 
Wassertiefen bis zu 4 m betroffen. 

Das Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzept der Stadt Lebach sieht folgende 
Maßnahme (Le7) für das Plangebiet vor: 

•	 Eigenvorsorge der Anlieger

•	 Sicherung von Wassereintrittswe-
gen an Gebäuden

•	 Prüfung von Rückstausicherungen, 
regelmäßige Wartung bestehender 
Anlagen

•	 Elementarschadenversicherung

•	 Informations-, Verhaltens- und Risi-
kovorsorge

•	 Hochwasserangepasste Nutzung der 
Grundstücke am Gewässerlauf und im 
potenziellen Überschwemmungsbe-
reich

•	 Beseitigung von Abflusshindernis-
sen: Entfernung von Stegen, Brü-
cken ohne wasserrechtliche Geneh-
migung bzw. Sicherung von Anla-
gen, damit diese bei Hochwasser 
nicht abgetrieben werden

•	 Freihaltung des Gewässerumfeldes 
von abtriebsgefährdeten (Material-)
Lagerungen und baulichen Anlagen

•	 Sicherung von technischen und ge-
fährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks 
etc.)

Für das direkte Umfeld sieht das Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorgekonzept der 
Stadt Lebach weitere konkrete Maßnahmen 
vor.

Es gilt: Hinsichtlich der klimatischen Verän-
derungen ist darauf zu achten, dass die 
Oberflächenabflüsse aufgrund von Starkre-
genereignissen einem kontrollierten Abfluss 
zugeführt werden. Den umliegenden Anlie-
gern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hier-
für sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzu-
sehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr 
von möglichen Überflutungen sind während 
der Baudurchführung und bis hin zur end-
gültigen Begrünung und Grundstücksge-
staltung durch die Grundstückseigentümer 
zu bedenken. Der Grad der Gefährdung 
durch Starkregenereignisse ist im Zuge der 
Bauausführung anhand weiterer Daten nä-
her zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG 
ist jede Person im Rahmen des ihr Mögli-
chen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsor-
gemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminde-
rung zu treffen.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, sowie 
in Grundzügen alternative Formen der Bo-
dennutzung und Erschließung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der geplante Stand-
ort private und öffentliche Belange so ge-
ring wie möglich beeinträchtigt (Verträg-

lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht. 

Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich um die Schaffung der planungsrechtli
chen Voraussetzungen für die Umnutzung 
eines bestehenden Gebäudes. Das Gelände 
ist bereits nahezu vollständig bebaut. Die 
geplante Änderung zielt nicht auf einen 
Neubau ab, sondern auf eine Anpassung 
der zulässigen Nutzungen im Bestand. Eine 
Betrachtung von Standortalternativen erüb-
rigt sich somit im vorliegenden Fall.

Starkregen- und Hochwassergefahrenkarte NS 50 mm / HQ100, Quelle: Ingenieurbüro Paulus und Partner, Im 
Gewerbepark 5, 66687 Wadern, Stand: Oktober 2023
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be­
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Mittelzentrum Lebach, Siedlungsachse 2. Ordnung, Randzone des Verdichtungsraumes

Vorranggebiete •	 Lage in einem Vorranggebiet für Grundwasserschutz

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 17) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale: erfüllt

•	 (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

•	 (Z 56) Vorranggebiete für Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete 
festzusetzen. In VW ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversor-
gung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu 
vermeiden. Soweit nachteilige Einwirkungen durch unabweisbare Bau- und Infra-
strukturmaßnahmen zu befürchten sind, für die keine vertretbaren Standortalternativen 
bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung der Trink-
wasserversorgung nicht eintritt. Die Förderung von Grundwasser ist unter Berück-
sichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das notwendige Maß zu beschränken, d. 
h. die Entnahme des Wassers soll an der Regenerationsfähigkeit ausgerichtet werden. 

•	 (Z 57) Vorranggebiete für Grundwasserschutz sind räumliche Maßnahmenschwer-
punkte für die Erschließung und Sicherung von Grundwasser, die geeignet sind, über-
geordnete, landesplanerische Zielsetzungen (z. B. hinsichtlich der Siedlungsstruktur) 
zu erreichen und zu stützen.

•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes (Siedlungsfläche 
überwiegend Wohnen)

•	 3,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr

•	 keine Auswirkung auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs- 
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebots

Es wird beantragt, dass aufgrund der Ziffer 35 des LEP „Siedlung“ die Wohneinheiten 
nicht angerechnet werden, da es sich um einen Bebauungsplan handelt, der der Nachver-
dichtung dient und sich inmitten der Innenstadt befindet.

Landschaftsprogramm •	 Neuordnung Landschaftsschutzgebiet, befindet sich jedoch in einem vollständig be-
bauten Bereich

•	 Auen als Leitlinien der Naherholung sichern 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs, 
Wasserschutzgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Bio-
sphärenreservate, Naturparks

•	 Lage innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebiet (WSG Lebach-Ost) 

•	 Plangebiet tangiert im Südosten das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Theel 
(Bekanntmachung am 18.07.2024). In dem Bereich wurde lediglich die bestehende 
Straße in die Teiländerung des Bebauungsplanes aufgenommen, weshalb keine Aus-
wirkungen zu erwarten sind.



Teiländerung des Bebauungsplanes „Unterste Wiese“, Lebach 9 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Quelle: © GeoBasis DE/LVGL-SL (2025); Bearbeitung: Kernplan

•	 Teilweise Lage innerhalb eines Gebietes, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG 
Extremereignisse denkbar sind, die im statistischen Mittel sehr viel seltener als alle 
100 Jahre auftreten können (Hochwasser mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit - „HQ 
extrem“). Eine an diese Lage angepasste Bauweise wird empfohlen (bspw. Keller 
allenfalls mit wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht auf Keller; hoch-
wassersichere Lagerung hochwassergefährdender Stoffe etc.).

Quelle: © GeoBasis DE/LVGL-SL (2025); Bearbeitung: Kernplan

•	 Lage im Regionalpark Saar (damit aber keine Restriktionen verbunden)

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten ver-
zeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen •	 auf Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen i.S.d. besonderen Artenschutzes relevan-
ten Arten innerhalb des Geltungsbereiches 

•	 keine Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogrammes (ABSP) betroffen

•	 keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine registrierten Le-
bensräume n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen

•	 insgesamt keine Auswirkungen durch die Anpassung des Nutzungskataloges zu er-
warten, da der Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten

Der Geltungsbereich in der Innenstadt von Lebach ist bereits nahezu vollversiegelt und ist 
bereits durch gewerbliche Nutzungen geprägt. Es wird davon ausgegangen, dass durch 
die Anpassung des Nutzungskataloges keine Auswirkungen zu erwarten sind, da der Zu-
lässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan •	 Darstellung: gemischte Baufläche

•	 Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB somit erfüllt

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Stadt Lebach; Bearbeitung: Kernplan
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan Für das Plangebiet wurde im Jahr 1970 bereits ein Bebauungsplan aufgestellt. Somit be-
findet sich das Plangebiet vollständig innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans „Unterste Wiese“ (1970), der für den zu überplanenden Bereich keine überbaubare 
Grundstücksfläche und keine Maßzahlen festsetzt. Die Fläche ist als Kerngebiet festge-
setzt. „Wohnen“ ist in den Erdgeschossen generell unzulässig.

Quelle: Stadt Lebach; Bearbeitung: Kernplan
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung - 
Kerngebiet (MK 1-2)

Gem. § 7 BauNVO

Gem. § 7 Abs. 1 BauNVO dienen Kerngebie-
te vorwiegend der Unterbringung von Han-
delsbetrieben sowie der zentralen Einrich-
tungen der Wirtschaft, der Verwaltung und 
Kultur. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan von 
1970 setzt für die Umgebung ebenfalls ein 
Kerngebiet fest. In einem Teilbereich des 
Plangebietes soll unter der Bedingung, dass 
die Zweckbestimmung des Kerngebietes er-
halten bleibt, lediglich Wohnnutzung im 
Erdgeschoss zugelassen werden.

Dementsprechend sind Wohnungen im MK 
2 nur oberhalb des ersten Vollgeschosses 
allgemein zulässig und im MK 1 auch im 
Erdgeschoss / ersten Vollgeschoss allge-
mein zulässig. Damit ist gewährleistet, das 

der zur Fußgängerzone orientierte Bereich 
weiterhin dem Handel und sonstigen Ein-
richtungen der Wirtschaft, Verwaltung, etc. 
zur Verfügung steht. Da es sich um eine 
punktuelle Anpassung handelt, bleibt auch 
die Zweckbestimmung des Ursprungsbe-
bauungsplanes „Unterste Wiese“ gewahrt.

Es sind jedoch nicht alle Nutzungen des 
Nutzungskataloges zulässig. Gem. § 7 Abs. 
2 i.Vm. § 1 Abs. 5 BauNVO sind Vergnü-
gungsstätten, Anlagen für sportliche Zwe-
cke und Tankstellen im Zusammenhang mit 
Parkhäusern und Großgaragen nicht zuläs-
sig. Weiterhin sind gem. § 7 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Läden mit 
Geschäfts- und Verkaufsflächen für Sexarti-
kel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in den sexuelle Tätig-
keiten gewerblich ausgeübt oder angebo-
ten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche 
Betriebe einschließlich Wohnungsprostitu-
tion), unzulässig. Dadurch wird die Gefahr 

des Entstehens von Trading-Down-Effekten 
innerhalb des Plangebietes verhindert. 
Gem. § 7 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO sind zudem Tankstellen, die 
nicht unter Absatz 2 Nr. 5 fallen, nicht zuläs-
sig. Für Tankstellen ist das Gebiet insbeson-
dere erschließungstechnisch nicht geeignet. 
Auch dem üblicherweise erhöhten Flächen-
bedarf und den baulichen Anforderungen 
dieser Nutzung kann an diesem Standort 
nicht Rechnung getragen werden. 

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-
te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Kerngebiet über die Höhe baulicher An-
lagen durch Festsetzung einer maximalen 
Gebäudeoberkante exakt geregelt. 

Die festgesetzte maximale Gebäudeober-
kante orientiert sich am bestehenden Ge-
bäude.

Gleich der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenentwick
lung auf eine Maximale begrenzt und so 
einer Beeinträchtigung des Umfeldes ent-
gegengewirkt. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugspunkte erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Mit der Höhenfestsetzung wird ein gegen-
über dem Bestand unverhältnismäßige 
überdimensionierte Höhenentwicklung vor-
gebeugt.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die Festsetzung einer GRZ von 1,0 im Kern-
gebiet entspricht den in § 17 BauNVO fest-
gelegten Orientierungswerten für die bauli-
che Nutzung in Kerngebieten. Sie orientiert 
sich an der Bestandssituation. Das Plange
biet ist bereits heute nahezu voll versiegelt.

Zahl der Vollgeschosse

Ergänzend zur Festsetzung der Höhe bauli-
cher Anlagen ist zu eindeutigen Bestim-
mungen des Maßes der baulichen Nutzung 

eine dreidimensionale Maßfestsetzung not-
wendig. Gem. § 20 Abs. 1 BauNVO gelten 
als Vollgeschosse die Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschos-
se sind oder auf ihre Zahl angerechnet wer-
den.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper im Ver-
gleich zur Bestandsbebauung zu unterbin-
den. Einer Beeinträchtigung des Ortsbildes 
wird damit entgegengewirkt.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
am Bestand im Plangebiet und am Bebau-
ungsplan „Unterste Wiese“ (1970). 

Die Festsetzung ermöglicht die Wahrung 
des städtebaulichen Charakters der Umge-
bung. Einer gegenüber dem Bestand unver-
hältnismäßigen überdimensionierten Hö
henentwicklung wird vorgebeugt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Für das Kerngebiet (MK 1-2) ist die Festle-
gung einer abweichenden Bauweise erfor-
derlich. Die abweichende Bauweise ermög-
licht insbesondere eine Grenzbebauung, die 
aufgrund der Bestandssituation bereits so 
existiert. 

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de und Gebäudeteile nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Abmessung des durch Baugrenzen be-
schriebenen Baufensters orientiert sich eng 

am Bestandsgebäude. Erweiterungen sind 
demnach nicht möglich.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sollen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig sein. Da-
mit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstückes mit den erforderlichen Ne
benanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt (z. B. Elektroladestation, Trafostation), 
ohne gesondert Baufenster ausweisen zu 
müssen.

Öffentliche Straßenverkehrsflä­
che

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die bestehende öffentliche Straßenver-
kehrsfläche wird im Bestand übernommen 
und planungsrechtlich gesichert.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Fuß­
gängerbereich

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der bestehende Fußgängerbereich wird im 
Bestand übernommen und damit gesichert. 

Flächen für die Außenbewirtschaftung von 
Gastronomiebetrieben und sonstige Aufent-
haltsmöglichkeiten (Sitzbänke, etc.) sind in 
diesem Bereich zulässig.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Öf­
fentlicher Parkplatz

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der bestehende öffentliche Parkplatz wird 
im Bestand übernommen und damit gesi-
chert.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer- 
den, dass das Plangebiet auch zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.
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Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Vögel, Fleder-
mäuse) innerhalb des Plangebietes werden 
vorsorglich entsprechende artenschutz-
rechtlich begründete Maßnahmen festge-
setzt.

Das Verbot von Schottergärten dient u. a. 
dazu die Speicherung der Sonneneinstrah-
lung durch großflächig versiegelte Flächen 
während heißer Sommermonate zu verhin-
dern, um die Auswirkungen auf das Lokal-
klima zu reduzieren. 

Anpflanzen von Bäumen, Sträu­
chern und sonstigen Bepflan­
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Plangebietes ist die hochwertige und quali-
tätsvolle Ausgestaltung der Freiräume von 
besonderer Bedeutung.

Die Pflanzliste beschränkt sich auf weitge-
hend hitzeresistente Arten, deren Blühver-
halten für Allergiker geeignet ist und die 
einen ökologischen Mehrwert als Nah-
rungs- und Lebensraum für Insekten und 
Vögel bieten. Ungeeignete oder invasive Ar-
ten wurden nicht in die Liste aufgenommen. 
Streuobstbäume leisten einen erheblichen 
Beitrag zur Artenvielfalt.

Die Begrünung von Flachdächern und flach 
geneigten Dächern bei deren Neuerrichtung 
birgt lokalklimatische Vorteile durch das 
verminderte Aufheizen der Oberflächen
materialien und vegetative Verdunstungs-
kühle, was insbesondere die Umgebungs-
temperatur in sogenannten Tropennächten 
und somit die Hitzebelastung senkt. Ferner 
hält ein begrüntes Dach Niederschlagswasser 
zurück, wodurch Niederschlagswasserab-
flussspitzen bei Starkregenereignissen ab-
geflacht und somit die Abwasserinfrastruk-
tur entlastet werden kann.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 SWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, denn ge-
rade aufgrund der direkten Nachbarschaft 
zur bestehenden Wohnbebauung spielt die 
Gestaltqualität eine besondere Rolle. 

In Anlehnung an den bisher rechtskräftigen 
Bebauungsplan sind flache und flachge-
neigte Dächer mit einer Neigung von bis zu 
10 ° allgemein zulässig.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.

Nachrichtliche Übernahme gem. 
§ 9 Abs. 6a BauGB

Die nachrichtliche Übernahme soll eine Hin-
weisfunktion für die nachfolgenden Nutzer 
als auch für die Vollzugsebene haben.

Wasserschutzgebiet „Lebach-Ost“

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der 
Schutzzone III des Wasserschutzgebietes 
„Lebach Ost“. Die diesbezüglichen Vorga-
ben sind zu beachten.

Risikogebiet außerhalb von Über­
schwemmungsgebieten (gem. § 
78b WHG)

Die teilweise Lage innerhalb eines Gebiets, 
in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG 
Extremereignisse denkbar sind, die im sta-
tistischen Mittel sehr viel seltener als alle 
100 Jahre auftreten können (Hochwasser 
mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ ext-
rem“), wird nachrichtlich in die Teiländerung 
des Bebauungsplanes übernommen.

Eine an die Lage innerhalb eines Risikoge-
bietes angepasste Bauweise wird empfoh-
len (bspw. Keller allenfalls mit wasserdich-
ter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht 
auf Keller; hochwassersichere Lagerung 
hochwassergefährdender Stoffe etc.).
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Bebauungsplanes einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 

die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die geplante Wohnnutzung in einem ge-
werblich genutzten Gebäude (u. a. Arztpra-
xis und Bäckerei) fügt sich in die Art der nä-
heren Umgebung ein. Hier findet sich eben-
falls ein Mix aus Wohnen, Gewerbe, Dienst-
leistungen, Einzelhandel und Gastronomie. 
Gegenseitige Beeinträchtigungen dieser 
Nutzungen sind bisher keine bekannt und 
auch künftig nicht zu erwarten. 

Die Festsetzungen der vorliegenden Teilän
derung des Bebauungsplanes entsprechen, 
abgesehen von der zulässigen Wohnnutzung 
im MK 1, hinsichtlich Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise sowie der 
überbaubaren Grundstücksfläche der be-
stehenden Bebauung im Plangebiet bzw. 
orientieren sich am rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Unterste Wiese“ (1970) und fü-
gen sich so in die Umgebung ein. Zusätzlich 
schließen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen auch innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich zu Beeinträchtigungen 
führen kann. Es entstehen keine Auswirkun-
gen auf die gesunden Wohn- und Arbeits-
verhältnisse.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Es entsteht mitten in der Innenstadt, die im 
direkten Umfeld auch entsprechende Ver-
sorgungs- und Freizeitangebote bietet, 
Wohnraum. Auch ist die ÖPNV-Anbindung 
gut. Damit wird die Nachfrage nach urbaner 
Lebensqualität mit entsprechender Versor-
gungsdichte bedient.

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Der gegenüber dem Bebauungsplan „Un
terste Wiese“ (1970) erweiterte Nutzungs-
katalog lässt keine erheblich nachteiligen 

Auswirkungen auf das Orts- und Land
schaftsbild erwarten. Das Plangebiet ist be-
reits vollständig bebaut, sodass sich das 
städtebauliche Erscheinungsbild nicht ver-
ändern wird.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft

Von der Planungen gehen keine negativen 
Auswirkungen auf die ausgeübten Nutzun-
gen aus, da diese weiterhin zulässig blei-
ben.

Es sind somit keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Belange der Wirtschaft zu er-
warten.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich weist aufgrund der Be-
einträchtigungen wie Bewegungsunruhe 
und Lärm infolge der bestehenden Nutzun-
gen in der unmittelbaren Umgebung (Fuß-
gängerzone mit Gewerbeeinheiten, Straße, 
Parkplatz, ...) bereits eine deutliche Vorbe-
lastung auf.

Es kommt durch das Planvorhaben weder 
zu einer erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigung artenschutzrechtlich relevanter 
Arten, noch ist ein FFH-Lebensraumtyp / be-
sonders geschützter Lebensraum betroffen.

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange von 
Grund und Boden

Das Plangebiet ist bereits vollständig be-
baut. Das Zulassen von Wohnnutzung in 
einem Teilbereich bedingt somit keinen er-
höhten oder neuen Flächenverbrauch.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Wohn
nutzung wird es zu keinem erheblichen An-
stieg des Verkehrsaufkommens kommen, da 
lediglich eine Nutzungsänderung erfolgt.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Nachteilige Auswirkungen können somit, 
aufgrund des geringen Anteils des zu erwar-
tenden motorisierten Individualverkehrs, 
ausgeschlossen werden.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Die Fläche liegt abgesehen von einem klei-
nen Teilbereich im Südosten, der im Bestand 
schon Straße ist, außerhalb des festgeleg-
ten Überschwemmungsgebietes. 

Das Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzept der Stadt Lebach sieht Maßnah-
men für den Geltungsbereich vor. Diese sind 
im Rahmen der weiteren Detailplanung zu 
berücksichtigen.

Teilbereiche liegen in einem Gebiet, in dem 
im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Extrem-
ereignisse denkbar sind, die im statistischen 
Mittel sehr viel seltener als alle 100 Jahre 
auftreten können (Hochwasser mit niedri-
gerer Wahrscheinlichkeit „HQ extrem“). Auf 
bauliche Schutzvorkehrungen zum Schutz 
von Leben und Gesundheit sowie zur Ver-
meidung erheblicher Sachschäden aufgrund 
der Lage im HQ extrem wurde in der Nach-
richtlichen Übernahme gem. § 9 Abs. 6a 
BauGB verwiesen. 

Insofern kann, auch vor dem Hintergrund, 
dass keine neuen baulichen Anlagen ge-
plant sind, davon ausgegangen werden,  
dass die Belange des Hochwasserschutzes / 
Starkregen durch das Vorhaben nicht nega-
tiv beeinträchtigt werden.

Auswirkungen auf Belange des Kli-
mas und Klimafolgenanpassung

Die Planung umfasst die Umnutzung eines 
bestehenden Gebäudeteils und vermeidet 
damit zusätzliche Flächeninanspruchnahme 
an anderer Stelle. Klimawirksame Maßnah-
men wie bspw. Dachbegrünung sind 
planungsrechtlich gesichert. Insgesamt leis-
tet die Planung, u. a. durch die Innenent
wicklung, einen Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimaanpassung. Angesichts des-
sen, dass das Plangebiet bereits vollständig 

bebaut ist und zusätzliche Maßnahmen 
festgesetzt wurden, sind negative Auswir-
kungen auf die Belange des Klimas nicht zu 
erwarten.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 
eines von der Stadt beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes (ISEK)

Die Fläche des Geltungsbereiches ist Teil 
des Integrierten Städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ (2020). Seit 2020 werden die Ziel-
setzungen des Programms im Programm 
„Lebendige Zentren“ gebündelt. Ziel des 
ISEKs ist u. a. die Lebacher Innenstadt als 
funktionsgemischtes Zentrum (Wohnen, 
Arbeiten, Bildung, Einkaufen , ÖPNV-Kon-
tenpunkt) zu stärken. Ein Schwerpunktbe
reich ist dabei die Fußgängerzone. Die im 
ISEK ausgeführten Maßnahmen beschäfti-
gen sich auch mit der Funktion des Woh-
nens, allerdings nur für die Obergeschosse. 

Da bisherige Bestrebungen des Eigentü-
mers gescheitert sind, die Räumlichkeiten 
gewerblich nachzunutzen, wird, um 
Leerstand zu vermeiden, für den zur Fuß-
gängerzone abgewandten Bereich zur Theel 
Wohnraum auch im Erdgeschoss zugelas-
sen. Es handelt sich somit nur um einen 
kleinen Teilbereich der gesamten Innen-
stadt, der auch bislang keine Bedeutung als 
Frequenzbringer hatte. In den zentralen La-
gen der Fußgängerzone als Teil der Innen-
stadt bleibt der Fokus auf gewerblichen 
Nutzungen im Erdgeschoss, da dieser Be-
reich nicht Gegenstand der Teiländerung 
des Bebauungsplanes ist. Aus diesem Grund 
wurde Wohnnutzung im Plangebiet auch 
nicht auf die gesamte Erdgeschoss-Zone 
ausgedehnt. Somit behält die Fläche auch 
die Verbindungsfunktion zum Bitscher Platz.

Es sind keine Auswirkungen auf die Innen-
stadt in ihrer Funktion als attraktives, iden-
titätsstiftendes und multifunktionales Zent-
rum zu erwarten. Die Teiländerung des 
Bebauungsplanes trägt auch weiterhin zu 
einem funktionsgemischten Zentrum bei. 

Auswirkungen auf private Belange

Es sind keine negativen Auswirkungen der 
Planung auf private Belange bekannt.

Mögliche nachteilige Auswirkungen auf die 
angrenzende Nachbarschaft sind nicht zu 
erwarten. Die festgesetzte Nutzungsart ist 
typisch für Ortszentren und entspricht auch 
der Umgebungsnutzung bzw. den Festset-

zungen des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Unterste Wiese“ (1970). 

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben können eingehalten wer-
den.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Teiländerung 
des Bebauungsplans

•	 Stadtkern bleibt weiterhin Ort, der Ver-
sorgung, Arbeiten, Wohnen, Freizeit und 
Kultur bündelt

•	 Schaffung von Wohnraum durch 
Nachnutzung von Gewerbeeinheiten 
lediglich im abgewandten Bereich zur 
Theel; Vermeidung von Leerständen

•	 keine nachteiligen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes

•	 keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge
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Argumente gegen die Teiländerung 
des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Bebauungs-
plans sprechen.

Gewichtung- und Abwägungs­
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Teiländerung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, dar-
unter die Nachnutzung leerstehender Ge-
werbeeinheiten durch Wohnen und dadurch 
die Vermeidung von Leerstand bei gleichzei-
tiger Konzentration auf den rückwärtigen 
Bereich zum Erhalt eines lebendigen Zent-
rums, überwiegen deutlich. Es gibt keine ne-
gativen Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild, gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, oder die umweltschüt-
zenden Belange. Insgesamt kommt die Ab-
wägung zu dem Ergebnis, dass eine Umset-
zung der Planung möglich ist.


